
 

 

Aufhebungssatzung zur Erhaltungssatzung „Haid 1“  
der Gemeinde Konzell 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund des Art. 23 und 24 der Gemeindeordnung für Bayern hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Konzell am 14.01.2026 folgende Aufhebungssatzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Aufhebung der Erhaltungssatzung 

 
 

Die Erhaltungssatzung „Haid 1“ der Gemeinde Konzell vom 07.12.2017 wird aufgehoben. 
 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Die Aufhebungssatzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
Konzell, 15.01.2026 
        
 
gez. im Original 
…………………………………….. 
Hans Kienberger 
1.Bürgermeister                                                               
     
  
 


